
Teilnahmebedingung/Marktordung für die Süddeutsche 

Playmobilausstellung in Gersthofen am 15.09.2012 und 16.09.2012 

 
1. Durch die Teilnahme bzw. durch die verbindliche Anmeldung  an der Veranstaltung erkennen die Verkäufer, die 
Aussteller und die Besucher die Teilnahmebedingungen in allen Punkten an. 
  
2. An der Veranstaltung können gewerbliche sowie nichtgewerbliche (private) Anbieter teilnehmen. Gewerbliche 
Anbieter müssen während der Veranstaltung ihre Reisegewerbekarte oder ihre Gewerbeanmeldung bei sich tragen 
und auf Verlangen vorzeigen. 
 
3. Die Veranstaltung ist Eintrittsgebühren- und Standgebührenpflichtig. 
 
4. Die Verkäufer zahlen eine Standgebühr, die innerhalb von 20 Tagen, nach Anmeldung zu der Veranstaltung, an 
den Veranstalter zu überweisen ist. Das unentschuldigte Nichtbelegen eines bestellten Marktstandes entbindet den 
Verkäufer nicht von der Zahlungspflicht der Standgebühr an den Veranstalter. Bereits gezahlte Standgebühren 
werden nicht zurück erstattet. Bei Absage bis 4  Wochen vor Veranstaltungsbeginn werden 50% der 
Standgebühren zurück erstattet, danach ist keine Rückerstattung mehr möglich. 
 
5. Es wird zusätzlich zur Standmiete ein Standpfand in Höhe von 30€ erhoben. Dieses Pfand ist nicht übertragbar 
und wird am ersten Veranstaltungstag vor Beginn des Aufbaus fällig. Rückgabe des Pfandes erfolgt nur nach 
einwandfreier Übergabe des Standplatzes am letzten Veranstaltungstag   
 
6. Eine Untervermietung der Verkäufer-Tische ist nicht gestattet. Eine Verkäufer-Anmeldung kann ohne Angabe 
von Gründen abgelehnt  werden. 
 
7. Von den Besuchern wird für den einmaligen Zugang zur Veranstaltung ein Eintrittsgeld gemäß Aushang 
erhoben. Wiedereintritt ist nur mit einer Personenkennzeichnung (Stempel) möglich. Kinder in Begleitung von 
Erziehungsberechtigten haben bis einschl. 12 Jahre freien Eintritt  
 
8. Der Standaufbau durch die Verkäufer und Aussteller  beginnt zu den (auf dem Anmeldeformular) angegebenen 
Zeiten. Der Standabbau soll ca. 90 Minuten nach Veranstaltung beendet sein. 
 
9. Der Verkaufsstand, bzw. der/die  Austellungsgegenstände darf nicht vor dem Ende der Veranstaltung abgebaut 
werden. Ein vorzeitiger Abbau ist nur mit Zustimmung des Veranstalters möglich. 
 
10. Die Verkäufer müssen den für sie reservierten Tische bis spätestens 30 Minuten vor Veranstaltungsbeginn 
eingenommen haben. 
 
11. Reservierte, aber bis zu diesem Zeitpunkt nicht eingenommene Verkaufstische  können bei Bedarf vom 
Veranstalter an andere Interessenten vergeben werden. 
 
12. Pro Verkaufsstand  sind zwei Personen zugelassen. Bei großen Verkaufständen  werden weitere Helfer nur 
dann anerkannt, wenn diese für die gesamte Dauer der Veranstaltung am Marktstand verweilen. 
 
13. Alle anderen Personen müssen im Besitz einer gültigen Eintrittskarte sein.( Aussteller ausgeschlossen) 
 
14. Der Standaufbau hat so zu erfolgen, dass die Notausgänge und Feuerlöscheinrichtungen frei zugänglich sind. 
Tische werden für die Verkäufer gestellt. 
 
15. Tische werden für die Verkäufer und Aussteller gestellt. Zusätzliche Tische sind nur nach vorheriger Absprache 
mit dem Veranstalter gestattet. 
 
16. Es besteht grundsätzlich kein Anspruch auf einen bestimmten Stand. Wir versuchen Ihre Wünsche zu 
berücksichtigen. ( Ausnahme hier für den TOP-Selling Platz) 
 
17. Jeder Verkäufer/ Aussteller hat an seinem Stand ein Schild mit seinem Namen, Vornamen und seiner Anschrift 
gut sichtbar anzubringen.  
 
18. Für das Warenangebot der Verkäufer besteht Preisauszeichnungspflicht und die Verkäufer/Aussteller haften für 
die Verletzung von Urheberrechten, bei den durch sie veräußerten oder ausgestellten Waren/ Dioramen. 
 
19. Bei Veranstaltungsende ist der Verkaufsplatz, bzw. der Ausstellungsplatz  sauber zu verlassen. Alle 
anfallenden Abfälle, Verpackungen und sonstige Gegenstände müssen vom Verkäufer bzw. Aussteller entsorgt, 
d.h. mitgenommen werden. Der Aussteller bzw. Verkäufer ist für die Säuberung der von ihm belegten Fläche 
verantwortlich. Bei Nichteinhaltung werden die anfallenden Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt. 



 
20. Jeder Aussteller, Verkäufer  und jeder Besucher ist für Schäden, die direkt oder indirekt durch ihn angerichtet 
werden, persönlich haftbar. 
 
21. Der Veranstalter haftet nicht für die Beschädigung oder das Abhandenkommen von Ware oder 
Austellungsstücken. 
 
22. Werbung durch Besucher ist nur nach Rücksprache mit dem Veranstalter gestattet. 
 
23. Der Veranstalter ist berechtigt, Fotografien, Zeichnungen, Ton- und Bildaufnahmen von  
ausgestellten Gegenständen anfertigen zu lassen und für die Veröffentlichung zu verwenden. Alle Teilnehmer 
(Besucher und Aussteller) sind hiermit ausdrücklich einverstanden, auch soweit ihre Rechte am eigenen Bild 
betroffen sind. 
 
24. Falls angekündigte Veranstaltungen ausfallen, werden bereits entrichtete Standgebühren zurückgezahlt. 
 
25. Falls Öffnungszeiten geändert werden müssen, erfolgt rechtzeitig eine Information an alle angemeldeten 
Händler. Der Veranstalter haftet nicht für Nachteile, die den Ausstellern und Besuchern durch geänderte 
Öffnungszeiten oder aufgrund ausfallender Veranstaltungen 
entstehen. 
 
24. Den Anordnungen des Veranstalters und dessen Bevollmächtigten ist Folge zu leisten. 
 
26. Bei Nichtbefolgen der Marktordnung kann ein Ausschluss durch den Veranstalter ausgesprochen werden. 
 
27. Platzreservierungen erfolgen in der Reihenfolge des Zahlungseingangs. ( Ausnahme hier für den TOP-Selling 
Platz) 
 
28. Sollte irgendeine Klausel rechtlich nicht zutreffend sein, so tritt an diese Stelle eine, die dem eigentlichen Sinn 
am nächsten kommt. Alle anderen Bestandteile bleiben hiervon unberührt und behalten damit weiterhin ihre 
Rechtsgültigkeit. 
 
Stand: Dezember 2011 
 
 
 

Die Veranstaltungen werden weder von der Fa. Geobra Brandstätter (Playmobil®) noch von der LEGO® Group durchgeführt und/oder unterstützt! 


